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130. Sitzung des Finanzausschusses am 23. April 2026, Nachfragen zu TOP 1.,
Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2026 (2.
Nachtragshaushaltsgesetz 2026)

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

im Rahmen der Beratung des 2. Nachtragshaushaltsgesetzes 2026 baten die 
Abgeordneten um die schriftliche Antwort auf zwei sich aus der Vorlage hinsichtlich des 
Einzelplans 08 ergebenden Fragen, die ich Ihnen hiermit zur weiteren Information gerne 
übermittele.

Frage 1.:

Hinsichtlich Titel 0801 – 812 01, Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen, soll 
für 2026 eine Minderung des Ansatzes von 150,0 T€ auf dann 
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100,0 T€ erfolgen. Hierzu soll erläutert werden, welche Erkenntnisse nach der 
ursprünglichen Haushaltsaufstellung zur möglichen Minderung des Ansatzes führen und 
welche Anschaffungen aufgrund der Minderung nicht mehr getätigt werden können.

Antwort:

Die Veranschlagung des Betrages in Höhe von 150,0 T€ erfolgte unter Berücksichtigung 
folgender Aufwendungen:

- Standardausstattung aller Räume

- Desksharing-Ausstattung der Büroräume (bspw. Akustikelemente, Trennwände, digitale 
Beschilderung)

- Beschaffung von Geräten und sonstiger Ausstattung

- Beschaffung von Geräten/technischer Unterstützung Abteilung 2 und LLnL.

Zu berücksichtigen hierbei ist, dass das MLLEV durch die Zuordnung der Liegenschaft für 
das Ressort bereits die erst ab 2030 vollständig geltenden Vorgaben zur 
Flächeneinsparung seit Gründung umsetzt. Hiermit verbunden ist die entsprechende 
Ausstattung insbesondere der Büroräume, um sowohl das Desk-Sharing als auch die 
dauerhafte Nutzung von Mehr-Personen-Büros zu etablieren. Die in diesem Rahmen 
erforderlichen Maßnahmen ergeben sich teilweise erst im laufenden Betrieb und können 
nicht vollumfänglich durch vorhandene Erfahrungswerte abgesichert werden. Darüber 
hinaus ist aufgrund der Durchführung des ZIAF-Verfahrens auch mit vorher nicht 
bekannten Ausgaben aufgrund von Vorgaben durch die Zertifizierung zu rechnen.

Um im Rahmen des bestehenden Konsolidierungsbedarfs seinen Beitrag zu leisten, hat 
sich das MLLEV in Ansehung der Veranschlagung entschieden, Ausgaben im Bereich der 
Büroausstattung (bspw. für Akustik-Deckenelemente und für die digitale Beschilderung der 
Büroarbeitsplätze zur Umsetzung des Desk-Sharings) zunächst nicht in Betracht zu 
ziehen. 

Frage 2.:

Zu Titel 0804 – 533 05, Betrieb eines Herkunftssicherungs- und Informationssystems für 
Tiere, wird um weitere Erläuterung zum Hintergrund der Reduzierung des Ansatzes von 
94,0 T€ auf 74,0 T€ gebeten.

Antwort:

Aus dem Titel werden die anfallenden Kosten für den Betrieb des Herkunfts- und 
Informationssystems für Tiere (HI-Tierdatenbank) finanziert. Die verschiedenen Module 
setzen bundesweit vorrangig die EU-rechtlichen Vorgaben zur Registrierung von Rindern, 
Schafen, Ziegen und Schweinen sowie zu einer nationalen Antibiotikadatenbank um.
Die Gesamtkosten für den Betrieb werden auf Grundlage von Bund-Länder- 
Vereinbarungen nach einem bestimmten Schlüssel zwischen Bund und Ländern aufgeteilt. 
Durch erforderliche Weiterentwicklungen und Programmierarbeiten können sich die 
Kosten verändern. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung war noch nicht abschätzbar, in 
welchem Umfang eine beschlossene personelle Aufstockung beim Betreiber der 
Datenbank und damit eine Erhöhung der Kosten in 2026 ausfallen wird. Nach jetzigem 
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Stand ist für SH in 2026 mit einem Anteil in Höhe von maximal 74.000 € zu rechnen, so 
dass eine Anpassung zur Konsolidierung des Gesamthaushalts möglich wurde.
 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Otto Carstens


	130. Sitzung des Finanzausschusses am 23. April 2026, Nachfragen zu TOP 1., Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2026 (2. Nachtragshaushaltsgesetz 2026)



